
ERKLÄRUNG ZUR 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
 
Erklärung zur Unternehmensführung 2025 gemäß § 315d und § 289f HGB inkl.  
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 
Gemäß § 315d und § 289f HGB gibt die Fair Value REIT-AG eine Erklärung zur 
Unternehmensführung ab. Die in dieser Erklärung enthaltene Entsprechenserklärung zum 
Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG ist den Aktionären gesondert auf 
der Homepage des Unternehmens zugänglich gemacht.  
I. BERICHT ZUR CORPORATE GOVERNANCE 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG messen klaren und effizienten Regeln zur Führung und Kontrolle des 
Unternehmens und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex („DCGK“) eine hohe Bedeutung bei. Auch 
im Geschäftsjahr 2025 haben sich beide Gremien der Fair Value REIT-AG mit dem Kodex in seiner aktuellen Fassung 
auseinandergesetzt. 
Corporate Governance bedeutet die gute und verantwortungsvolle, auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete 
Unternehmensführung und -kontrolle. Dafür wurden Leitlinien aufgestellt, die für deutsche Unternehmen im DCGK 
zusammengefasst sind, der zuletzt am 28. April 2022 aktualisiert wurde. 
Führungs- und Kontrollstruktur 
Der Vorstand der Fair Value REIT-AG bestand in der Zeit vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 aus zwei Personen. Er 
leitet das Unternehmen und handelt ausschließlich im Interesse der Fair Value REIT-AG. Der Vorstand ist der nachhaltigen 
Steigerung des Unternehmenswerts verpflichtet. Er stimmt die Unternehmensstrategie sowie deren Umsetzung mit dem 
Aufsichtsrat ab. Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung und die 
strategische Entwicklung sowie über die aktuelle Geschäfts- und Risikolage. 
Der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG hat drei Mitglieder. Er berät und kontrolliert die Unternehmensführung durch den 
Vorstand. Darüber hinaus erörtert der Aufsichtsrat den Halbjahresbericht, prüft und stellt den Jahresabschluss der Fair Value 
REIT-AG nach HGB fest und billigt den Konzernabschluss nach IFRS. Wesentliche Entscheidungen der Unternehmensführung 
bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Directors’ Dealings 
Der Fair Value REIT-AG sind in Bezug auf das Geschäftsjahr 2025 keine Wertpapiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstands 
und/oder des Aufsichtsrats bzw. von bestimmten, den Organmitgliedern nahestehenden Personen gemäß § 15 WpHG gemeldet 
worden.  
Aktienbesitz 
Der durch den Vorstand und den Aufsichtsrat unmittelbar und mittelbar gehaltene Besitz von Aktien an der Fair Value REIT-AG 
summierte sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 gemeinschaftlich auf weniger als 1 % am Grundkapital der FVR-AG. Bei 
der Ermittlung des mittelbaren Aktienbesitzes wurden Beteiligungen ohne unmittelbare Einflussmöglichkeit nicht 
berücksichtigt.  
Transparenz und Information 
Die Aktionäre der Fair Value REIT-AG nehmen ihre Rechte auf der Hauptversammlung wahr und üben dort ihr Stimmrecht aus. 
Jeder Aktionär ist zur Hauptversammlung eingeladen und kann zur Tagesordnung sprechen und Fragen stellen. Auf der 
Hauptversammlung werden Beschlüsse u. a. zu den folgenden Punkten gefasst: 
Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats sowie Wahl des Abschlussprüfers und der Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwendung 
des Bilanzgewinns, Satzungsänderungen und kapitalverändernde Maßnahmen. 
Die Gesellschaft berichtet zweimal jährlich über die Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage. Die Öffentlichkeit 
wird unter Nutzung der Medien über die Aktivitäten der Gesellschaft informiert. 
Informationen, die den Aktienkurs wesentlich beeinflussen können, werden nach rechtlichen Vorgaben als Ad-hoc-Mitteilung 
veröffentlicht. Die FVR-AG informiert über ihre Website www.fvreit.de die Aktionäre, Investoren und die allgemeine 
Öffentlichkeit. 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
Die Fair Value REIT-AG veröffentlicht ihren Konzernabschluss nach International Financial Reporting Standards (IFRS), der 
Einzelabschluss ist gemäß den Regelungen des HGB aufgestellt. Der Aufsichtsrat schlägt den Abschlussprüfer vor, der von der 
Hauptversammlung gewählt wird. Die erhöhten Anforderungen an die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers werden dabei 
erfüllt. 
 
Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 
Vorstand und Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG überwachen die Einhaltung des Deutschen Corporate Governance Kodex.  
Sie erklären hiermit, dass die Fair Value REIT-AG den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 



Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 entsprochen hat bzw. entsprechen wird. 
Hiervon gelten die folgenden Ausnahmen: 
A.I.3: „Der Vorstand legt für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen  
 unterhalb des Vorstands Zielgrößen fest.“ 
  Aufgrund der flachen Hierarchien im Unternehmen besteht keine zweite Führungsebene unterhalb des 
Vorstands, sodass auch keine Zielgröße festgelegt werden konnte. 
B.B.2:  „Der Aufsichtsrat soll gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen; die 
Vorgehensweise soll in der Erklärung zur Unternehmensführung beschrieben werden.“ 
  Derzeit besteht kein schriftliches Konzept zu einer Nachfolgeplanung. Rechtzeitig vor Beendigung des 
jeweiligen Vorstandsdienstvertrags werden zwischen Vorstand und Aufsichtsrat Gespräche über die Verlängerung geführt. 
Sollten die Gespräche nicht in einer weiteren Zusammenarbeit münden, ist der Aufsichtsrat der Ansicht, mit genügend 
zeitlichem Vorlauf die Nachfolge sicherstellen zu können, ohne dass es hierfür eines schriftlichen Konzepts bedarf.  
B.B.5: „Für Vorstandsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben 
werden.“ 
  Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist bei der FVR-AG derzeit nicht festgelegt. Nach Ansicht der 
Gesellschaft ist das Alter allein kein geeignetes Ausschlusskriterium für die Besetzung des Vorstands. Der Aufsichtsrat ist der 
Meinung, dass es dem Unternehmensinteresse mehr dient, im Einzelfall auch auf langjährige Expertise einzelner Mitglieder im 
Vorstand zurückgreifen zu können. 
C.I. C.1: „Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein Kompetenzprofil für das 
Gesamtgremium erarbeiten. Dabei soll der Aufsichtsrat auf Diversität achten. Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch 
Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die 
Hauptversammlung sollen diese Ziele berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das 
Gesamtgremium anstreben. Der Stand der Umsetzung soll in Form einer Qualifikationsmatrix in der Erklärung zur 
Unternehmensführung offengelegt werden. Diese soll auch über die nach Einschätzung der Anteilseignervertreter im 
Aufsichtsrat angemessene Anzahl unabhängiger Anteilseignervertreter und die Namen dieser Mitglieder informieren.“ 
  Der Aufsichtsrat hat keine konkreten Ziele verschriftlicht und kein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium 
erarbeitet. Sollten sich personelle Veränderungen ergeben, wird der Aufsichtsrat für den Vorschlag eines neuen 
Aufsichtsratsmitglieds individuell die erforderlichen Kompetenzen erarbeiten und darauf achten, dass diese das 
Gesamtgremium bestmöglich ergänzen.  
C.I. C.2: „Für Aufsichtsratsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmensführung 
angegeben werden.“ 
  Für die Aufsichtsratsmitglieder der FVR-AG ist keine Altersgrenze festgelegt. Nach Ansicht der Gesellschaft 
ist das Alter kein geeignetes Kriterium, das zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds herangezogen werden sollte. Der Aufsichtsrat 
ist der Meinung, dass es dem Unternehmensinteresse mehr dient, im Einzelfall auch auf langjährige Expertise einzelner 
Mitglieder im Aufsichtsrat zurückgreifen zu können. 
D.I. D.1: „Der Aufsichtsrat soll sich eine Geschäftsordnung geben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich 
machen.“ 
  Der Aufsichtsrat der FVR-AG hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Diese ist allerdings nicht auf der 
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die Gesellschaft sieht vorliegend für Aktionäre keinen zusätzlichen 
Erkenntnisgewinn durch die Veröffentlichung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. 
D.II. 2. D.4: „Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der 
Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für dessen Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern benennt.“ 
  Der Aufsichtsrat der FVR-AG hat aufgrund seiner geringen Mitgliederzahl keinen Nominierungsausschuss 
gebildet.  
D.IV. D.11: „Die Gesellschaft soll die Mitglieder des Aufsichtsrats bei ihrer Amtseinführung sowie den Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen angemessen unterstützen und über durchgeführte Maßnahmen im Bericht des Aufsichtsrats 
berichten.“ 
  Die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft bilden sich bereits aufgrund ihrer hauptberuflichen Tätigkeiten 
in einem sehr großen Umfang fort. Die Gesellschaft unterstützt hierbei angemessen. Da die Zuordnung der Maßnahmen nicht 
immer eindeutig möglich ist, wird auf eine Auflistung im Bericht des Aufsichtsrats verzichtet. 
G.I.: „Vergütung des Vorstands“ 
  Die Empfehlungen G.1 bis G.16 befassen sich mit der Vergütung des Vorstands. 
  Wie aus dem Vergütungsbericht der Gesellschaft zu entnehmen ist, liegen für den Vorstand keine 
gesonderten Vergütungsverträge vor, sondern es bestehen aus praktischen Gründen Umlageverträge mit der DEMIRE Deutsche 
Mittelstand Real Estate AG. Das Vergütungssystem der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält jedoch die 
entsprechenden Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex ein.  
 
II. RELEVANTE ANGABEN ZU UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN 
Gute Corporate Governance schließt auch die Anwendung von Unternehmensführungspraktiken ein, die über gesetzliche 
Anforderungen hinausgehen und als praktische Umsetzungen des DCGK anzusehen sind oder Regelungsbereiche abdecken, die 
ein Unternehmensführungskodex ausfüllen könnte.  
Für den Vorstand und die Mitarbeiter der Fair Value REIT-AG sind in diesem Sinne aktives und engagiertes Handeln im Rahmen 
einer effizienten Organisation sowie rasches und flexibles Reagieren auf die Veränderungen des Markts die Grundlagen für 
geschäftlichen Erfolg. Vertrauen der Geschäftspartner und Aktionäre in die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit des Fair 



Value-Konzerns sind erklärtes Ziel.  
Dies erfordert ein hohes Maß an Eigeninitiative und die Bereitschaft für Veränderungen sowie Engagement und Kompetenz des 
gesamten Teams. Der Vorstand begegnet seinen Mitarbeitern mit Aufmerksamkeit, stellt hohe Anforderungen, gibt Impulse und 
vermittelt Vertrauen. In der Zusammenarbeit wird Individualität respektiert und Meinungsvielfalt gefördert. Entscheidungen 
werden konsequent und zielorientiert umgesetzt. Dies geschieht in einer von gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung 
geprägten Atmosphäre. 
Die Informationen zur Corporate Governance der FVR-AG sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich. 
III. BESCHREIBUNG DER ARBEITSWEISE VON  
VORSTAND UND AUFSICHTSRAT  
1. Vorstand 
Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung, ist dabei an das Unternehmensinteresse gebunden und der 
Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswerts verpflichtet. Der Vorstand hat ergänzend dafür Sorge zu tragen, dass 
insbesondere die Vorgaben des jeweils gültigen REIT-Gesetzes eingehalten werden. 
Im Geschäftsjahr 2025 hatte der Vorstand durchgehend zwei Mitglieder. Dies waren Herr Tim Brückner (Vorstandsvorsitzender) 
und Frau Gertraud Kälbli. 
1.1 Arbeitsweise 
Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft im Sinne ordnungsgemäßer Unternehmensführung unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften, der Satzung und der Geschäftsordnung.  
Die Geschäftsordnung regelt die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Verfahrensregeln des Vorstands und bestimmt die nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vorzunehmenden Geschäfte.  
Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung und die 
strategische Entwicklung sowie über die aktuelle Geschäfts- und Risikolage. Bei wichtigen Anlässen und bei geschäftlichen 
Angelegenheiten, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können, berichtet der Vorstand dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden unverzüglich. 
Der Vorstand ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet und unterliegt während seiner Tätigkeit einem umfassenden 
Wettbewerbsverbot. Der Vorstand darf bei seinen Entscheidungen keine persönlichen Interessen verfolgen und 
Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Der Vorstand hat Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat 
gegenüber unverzüglich offenzulegen. Bei der Umsetzung seiner Aufgaben unterlag der Vorstand im Geschäftsjahr 2025 – wie 
auch in den Vorjahren – keinen Interessenkonflikten. 
2. Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat der FVR-AG bestellt, überwacht und berät den Vorstand. Er ist in Entscheidungen, die von grundlegender 
Bedeutung für das Unternehmen und den Konzern sind, unmittelbar eingebunden.  
Der Aufsichtsrat stellt die Besetzung der Vorstandspositionen sicher. Über die Vergütungsstruktur sowie die Festsetzung der 
Gesamtbezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds entscheidet der Aufsichtsrat.  
2.1 Qualitative Zusammensetzung 
Dem Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG gehören drei Mitglieder an, davon eine ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder.  
Alle Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ausweislich der Empfehlungen C.1 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) soll der Aufsichtsrat ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten. Demnach ist der Aufsichtsrat 
grundsätzlich so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 
Überwachungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Vor diesem Hintergrund 
hat der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG ein fachliches Kompetenzprofil definiert mit folgenden Elementen: 

• Branchenkenntnisse 
 

• Strategie- und Managementerfahrung 
 

• Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
 

• Controlling 
 

• Finanzierung 
 

• Finanz- und Kapitalmarkt 
 

• Portfolio- und Asset-Management 
 

• Recht/Compliance/Corporate Governance 
 

• Risikomanagement 
 

• Nachhaltigkeit/ESG 
 

• IT 
 



• Internationalität 
 

Der Aufsichtsrat sollte die vorgenannten Kompetenzfelder abdecken, wobei es nicht erforderlich ist, dass alle 
Aufsichtsratsmitglieder sämtliche Kompetenzen aufweisen, sondern sich die einzelnen Mitglieder in ihren individuellen 
Kompetenzen untereinander ergänzen können.  
Auch bei einer Neubesetzung wird die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium angestrebt. Darüber hinaus 
sollen bei der Zusammensetzung des Gremiums das Prinzip der Vielfalt (Diversity) zugrunde gelegt und verschiedene Aspekte, 
wie z. B. kulturelle/ethische Herkunft, Geschlecht, Alter, Nationalität oder Berufs- und Bildungshintergrund, angemessen 
berücksichtigt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund gestaltet sich das individuelle Kompetenzprofil des Aufsichtsrats der Fair Falue REIT-AG im Jahr 2025 
wie folgt: 

 

 

Name  Frank Hölzle  Frank Nickel  Barbara Deisenrieder 

Branchenkenntnisse  X  X  X 

Strategie- und Managementerfahrung  X  X  X 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung  X  X  X  

Controlling  X  X    

Finanzierung  X  X  X 

Finanz- und Kapitalmarkt  X  X    

Portfolio- und Asset-Management    X   X 

Recht/Compliance/Corporate Governance        X 

Risikomanagement        X 

Nachhaltigkeit/ESG  X  X  X 

IT  X     

Internationalität  X  X  X 

 
2.2 Arbeitsweise 
Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, der Satzung und seiner Geschäftsordnung aus. 
Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung 
durch dessen Stellvertreter abgegeben. Der Aufsichtsrat tagt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr.  
Einberufen wird der Aufsichtsrat unter Mitteilung der Tagesordnung vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder im Falle seiner 
Verhinderung von seinem Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von zehn Kalendertagen. In dringenden Fällen kann die Frist 
abgekürzt und die Einberufung mündlich, telefonisch, durch Telefax oder durch Nutzung elektronischer Medien vorgenommen 
werden. Eine Sitzung ist auch einzuberufen, wenn dies vom Vorstand beantragt wird.  
Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen, welche vom Vorsitzenden geleitet werden. Eine 
Beschlussfassung kann auf Veranlassung des Vorsitzenden auch durch mündliche, telefonische, schriftliche sowie durch Telefax 
und unter Nutzung elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe erfolgen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können ihre 
Stimmabgabe auch fernschriftlich vornehmen oder durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. 
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats persönlich oder durch schriftliche Stimmabgabe an 
der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der Abstimmung 
der Stimme enthält. Beschlüsse werden, soweit keine abweichende gesetzliche Bestimmung besteht, mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst.  
Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, soweit der Aufsichtsratsvorsitzende nichts anderes 
bestimmt.  
Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und leitet dessen Sitzungen. Mit dem Vorstand, insbesondere 
mit dem Vorstandsvorsitzenden, hält er regelmäßig Kontakt und berät mit ihm die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das 
Risikomanagement der Gesellschaft. 
2.3 Selbstbeurteilung des Aufsichtsrates 
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2024 eine Selbstbeurteilung seiner Tätigkeit entsprechend der Empfehlung D. V. D. 12 des DCGK 
durchgeführt. Hierfür beurteilten alle Aufsichtsratsmitglieder anhand eines Fragebogens die Tätigkeit des Aufsichtsrats und 
führten Verbesserungsvorschläge an. Die ausgewerteten Fragebogen wurden sodann vom Aufsichtsrat diskutiert und 
besprochen, welche Verbesserungsmaßnahmen ergriffen und umgesetzt werden sollen. Im Jahr 2025 fand keine 
Selbstbeurteilung statt. Für das Jahr 2026 ist jedoch die erneute Durchführung einer Selbstbeurteilung geplant.  
 



2.4 Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss gebildet, dem – aufgrund der geringen Mitgliederzahl – alle Mitglieder des 
Aufsichtsrats angehören.  
3. Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat 
Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in 
regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. 
Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen und den Konzern 
relevanten Fragen der Planung und der Geschäftsentwicklung. Er geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs und der 
aufgestellten Pläne und Ziele unter Angabe von Gründen ein. 
Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat sind in der Regel in Textform zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen, 
insbesondere der Jahres- und Konzernabschluss sowie der Prüfungsbericht, werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet. 
4. Frauenquote in Aufsichtsrat, Vorstand und oberen Führungsebenen –  
Status quo und Zielgrößen 
Das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen und Männern an 
Führungspersonen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (Erstes Führungspositionen-Gesetz – FüPoG) verpflichtet 
den Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG zur selbstbestimmten Festlegung einer Zielgröße zum Frauenanteil im Aufsichtsrat und 
im Vorstand. Darüber hinaus verpflichtet es den Vorstand zur selbstbestimmten Festlegung einer Zielgröße zum Frauenanteil in 
den beiden unterhalb der Vorstandsebene liegenden Führungsebenen. Das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen 
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst (Zweites Führungspositionen-Gesetz – FüPoG II) aus dem Jahr 2021 soll die Wirksamkeit des FüPoG verbessern und 
Lücken schließen. Für die Fair Value-REIT AG ergeben sich aus dem FüPoG II jedoch keine weiteren Anforderungen. 
Der Aufsichtsrat hat im März 2021 eine Zielgröße zum Frauenanteil im Aufsichtsrat festgelegt. Diese Zielgröße beträgt bei 
fortdauernder Anzahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern ein weibliches Mitglied, mithin 33 %. 
 
Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2025 aus drei Mitgliedern: einer Frau und zwei Männern, womit die Zielgröße von 
33 % eingehalten wird.  
Der Vorstand der Fair Value REIT-AG bestand im Geschäftsjahr 2025 aus einem Mann und einer Frau Der Aufsichtsrat hat die 
Zielgröße 0 für den Frauenanteil im Vorstand festgelegt und übertrifft diese im Jahr 2025 somit deutlich. 
Die Fair Value REIT-AG verfügte im Geschäftsjahr 2025 über keine Führungsebene unterhalb des Vorstands.  Vorsorglich hat der 
Vorstand die Zielgröße 0 für den Frauenanteil in der Führungsebene unterhalb des Vorstands festgelegt.  
5. Diversität 
Bei der Fair Value REIT-AG gibt es kein schriftliches Diversitätskonzept. Trotzdem achten Aufsichtsrat und Vorstand auf 
Diversität im Unternehmen und betrachten dies als Selbstverständlichkeit. Es besteht im Unternehmen ein 
Diskriminierungsverbot. Nach Auffassung der Gesellschaft ist ein umfassender Diskriminierungsschutz ein geeignetes Mittel, um 
die Diversität im Unternehmen ausreichend zu fördern. 
Frankfurt am Main, 26. Januar 2026 
 
Vorstand der Fair Value REIT-AG 

   
Tim Brückner 
 
(Vorstandsvorsitzender) 

 
Gertraud Kälbli 
 
(Vorstand) 

 
 
Für den Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG 

   
Frank Hölzle 
 
(Aufsichtsratsvorsitzender) 

 
 

 
 


